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Auszahlung des Kindergeldes durch Arbeitgeber
 
ab Januar 1996;
 

Bekanntgabe der Kindergeldauszahlungs-Verordnung

KAV-des Bundes
 

Nachstehend geben wir die folgende Kindergeldauszah
lungs-Verordnung -KVA- vom 10. November 1995 bekannt} 
die auch für den Bereich der Nordelbischen Ev-Luth, Kirche 
gilt. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrag 

Stolte 

Az.: 3430-D H 

* 

Verordnung
 
zur Auszahlung des Kindergeldes
 

an Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes
 
(Kindergeldauszahlungs-Verordnung -KAV)
 

vom 10. November 1995
 

Auf Grund des § 73 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. September 1990 
(BGBL I S. 1898} 1991 I S. 808), der durch Artikel 1 Nr. 61 des 
Gesetzes vom 11. Oktober 1995 (BGBL I S. 1250) eingefügt 
worden ist, verordnet die Bundesregierung: 

§1 
Kindergeldbescheinigung 

(l ) In der Bescheinigung nach § 73 Abs. 1 Satz 2 des Einkom
mensteuergesetzes (Kindergeldbescheinigung) ist anzuge
ben, für welchen Zeitraum und in welcher Höhe Kindergeld 
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einzutragen, für den zuletzt Kindergeld ausgezahlt worden 
ist. 

(4) Zahlt der Arbeitgeber Kindergeld nicht aus, hat er dies 
dem Arbeitnehmer mitzuteilen. Liegt dem Arbeitgeber bereits 
eine Kindergeldbescheinigung für den Arbeitnehmer vor, hat 
er diese dem Arbeitnehmer auszuhändigen und außerdem 
darauf zu bescheinigen, ob und für welchen Monat zuletzt 
Kindergeld ausgezahlt worden ist. Die Bescheinigungspflicht 
nach Satz 2 gilt auch bei Herausgabe der Kindergeldbeschei
nigung nach Absatz 2 Satz 2 NI. 3. 

(5) Der Arbeitgeber hat der Familienkasse. die die Kinder
geldbescheinigung ausgestellt hat, die Fälle unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen, in denen er von seiner Berechtigung 
zur Rückforderung des Kindergeldes nach § 4 keinen Ge
brauch macht oder Kindergeld nicht mehr zurückfordern 
kann. In der Anzeige hat der Arbeitgeber die Kindergeldnum
mer des Arbeitnehmers und den zurückzufordernden Betrag 
anzugeben. 

§6 
Haftung, Außenprüfung 

Der Arbeitgeber haftet für abweichend von den Merkmalen 
der ihm vorgelegten Kindergeldbescheinigung ausgezahltes 
Kindergeld. Er haftet nicht, soweit Kindergeld in den von ihm 
nach § 5 Abs. 5 angezeigten Fällen von der Familienkasse zu
rückzufordern ist. Für seine Inanspruchnahme ist § 42d des 
Einkommensteuergesetzes entsprechend anzuwenden. Inso
weit ist das Betriebsstättenfinanzamt zuständig, das nach § 
42f des Einkommensteuergesetzes auch die ordnungsgemäße 
Auszahlung des Kindergeldes prüft. 

§7
 
Muster der Bescheinigung
 

Das Bundesamt für Finanzen bestimmt das Muster der Kin
dcrgeldbescheinigung. Es ist im Bundessteuerblatt bekannt
zumachen. 

§8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt amTage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Rechtsverordnung
 
über die Termine der Wahlen und Berufungen 1997
 

in die Kirchenkreissynoden und die Synode
 
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche
 

(Folgewahlenverordnung)
 
Vom 12. Dezember 1995
 

Die Kirchenleitung hat aufgrund von § 2 des Wahlgesetzes 
vom 4. Februar 1995 (GVOBI. S. 51) folgende Rechtsverord
nung erlassen: 

§ 1 
Kirchenkreissynoden 
(zu §§ 56 Wahlgesetz) 

(l) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der 
Kirchenkreissynode werden nach folgendem Zeitplan ge
wählt bzw. berufen: 

a) durch die Kirchenvorstände 27.OJ. bis 16.03.97 

b) durch den Konvent der Pastoren 
und Pastorinnen: bis zum Ih.03.97 

c) durch den Konvent der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen. bis zum Ih.03.97 

d) durch den Konvent der Dienste 
und Werke: bis zum 16.03.97 

e) durch den Kirchenkreisvorstand. 
nach Durchführung der Wahlen 
a) bis d), spätestens 17.03. bis 13.04.97 

(2)"Die jeweilige Kirchenkreissynode tritt nach Durchfüh
rung der Wahlen und Berufungen nach a) bis e), spätestens 
am 18.05.97 zusammen. 

§2
 
Synode der Nordelbischen Kirche
 

(zu §§ 76 Wahlgesetz)
 

(l) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der 
Synode der Nordelbischen Kirche werden nach folgendem 
Zeitplan gewählt bzw. berufen: 

a) durch die Pröpstekonvente 
der Sprengel: bis zum 16.03.97 

b) durch die neu gebildeten 
Kirchenkreissynoden. bis zum 18.05.97 

c)	 durch die Wahlgremien der 
hauptamtlichen Mitarbeiter und 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen bis zum 15.06.97 

d) durch die Kammer für Dienste und 
Werke: bis zum 15.06.97 

e)	 durch die Kirchenleitung: 
nach Durchführung der Wahlen a) 
bis d), spätestens bis zum 20.07.97 

(2) Die Synode der Nordelbischen Kirche kann unter Beach
tung des Zeitplans nach Absatz 1 und unter Beachtung der 
Einladungsfristen der Geschäftordnung der Synode frühe
stens erstmals zusammentreten ab dem 21.08.97. 

§3 
Inkrafttreten 

Die Rechtsverordnung tritt am Tage nach der Verkündurig 
im Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft und mit dem ersten 
Zusammentreten der 5. Synode der Nordelbischen Kirche 
außer Kraft. -

KieL den 12. Dezember 1995 

Die Kirchenleitung 

Karl Ludwig Kohlwage 

Bischof und Vorsitzender 

Az.: 1022-96-0 - R II 
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liehen Dienstverhältnis mit Anwartschaft auf lebenslängliche 
Versorgung sowie deren Hinterbliebenen zustehen. 

Durch das Stiftungsvermögen soll mindestens eine SO%ige 
Absicherung der Versorgungsverpflichtungen erreicht wer
den. 

§3 
Stiftungsvorstand 

(1) Der Stiftungsvorstand leitet und verwaltet die Stiftung 
in eigener Verantwortung. Er führt die Geschäfte der Stiftung 
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und der Be
stimmungen dieser Satzung. 

(2) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung nach außen; 
für ihn handelt das geschäftsführende Vorstandsmitglied 
nach Maßgabe der Beschlüsse des Vorstandes und des Anla
geausschusses. Gerichtlich wird die Stiftung durch das Nor
delbische Kirchenamt vertreten. 

(3) Der Stiftungsvorstand ist zur wertbeständigen, sicheren 
und ertragbringenden Anlage des Stiftungsvermögens ver
pt1ichtet. Er hat insbesondere 

1. eine Geschäftsordnung und 
2. die Grundsätze der Anlagepolitik zu erlassen, 
3. der Aufsicht Vorschläge zur Bestellung von Wirtschafts
prüfern zu machen sowie 
4. den jährlichen Wirtschaftsplan und die Jahresrechnung zu 
beschließen. 

Die Geschäftsordnung soll insbesondere die Aufgaben des 
geschäftsführenden Vorstandsmitglieds festlegen und das 
Verhältnis zum Anlageausschuß sowie die Aufgaben der Mit
glieder des Anlageausschusses beschreiben. Die Geschäfts
ordnung ist der Aufsicht zur Kenntnis zu geben. 

(4) Der Stiftungsvorstand ist Dienstvorgesetzter des ge
schäftsführenden Vorstandsmitglieds mit Ausnahme der Dis
ziplinarbefugnis. 

(5) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes haben über ver
trauliche Angelegenheiten Stillschweigen zu bewahren. 

§4 
Anlagegrundsätze 

(l) Die Anlagegrundsätze müsen den allgemeinen Regeln 
für Geldanlagen vergleichbarer Einrichtungen mit dem 
Zweck, Altersversorgung sicherzustellen, entsprechen. Insbe
sondere sind die Grundsätze der Streuung und der angemes
senen Mischung von Anlagen zu beachten. Die Anlage der 
Mittel ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Be
rücksichtigung der Risiken vorzunehmen. 

(2) Die Anlagegrundsätze bedürfen der Genehmigung 
durch die Aufsicht. 

§S
 
Zusammensetzung des Stiftungsvorstandes
 

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus 

a) bis zu sechs Personen, darunter einem hauptamtlichen 
Vorstandsmitglied der EDG, 

b) dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied. 

(2) Die Mitglieder zu Abs. 1 a) werden von der Kirchenlei
tung für die Zeit von sechs Jahren berufen. Sie sollen über die 
notwendigen Erfahrungen zur Wahrnehmung ihrer Aufga
ben verfügen. Wiederberufung ist zulässig. Bei der erstmali
gen Berufung nach dieser Satzung werden drei Mitglieder nur 
für die Zeit von drei Jahren berufen. Die Mitglieder des Nor

delbischen Kirchenamtes können nicht in den Stiftungsvor
stand berufen werden. 

(3) Das geschäftsführende Vorstandsmitglied wird von der 
Kirchenleitung für die Zeit von sechs Jahren berufen. Wieder
berufung ist zulässig. Es soll über die für die Verwaltung der 
Stiftung notwendigen Erfahrungen verfügen. 

(4) Das geschäftsführende Vorstandsmitglied kann haupt
amtlich oder nebenamtlich tätig sein. Es darf nicht Dezernaten 
des NordeIbisehen Kirchenamtes angehören, welche die Auf
sicht über die Stiftung führen. In Angelegenheiten der Stif
tung ist es Weisungen des Nordelbischen Kirchenamtes nicht 
unterworfen; § 11 bleibt unberührt. 

(5) Dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied kann zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben ein Mitarbeiter oder eine 
Mitarbeiterin des Nordelbischen Kirchenamtes zugeordnet 
werden. Dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin ist an 
Weisungen des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds ge
bunden. 

(6) Die Kirchenleitung kann Mitglieder des Stiftungsvor
standes nur aus wichtigem Grunde vorzeitig abberufen. 

§6
 
Aufgaben des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds
 

(1) Das geschäftsführende Vorstandsmitglied führt die lau
fenden Geschäfte der Stiftung. Es bereitet die Sitzungen des 
Stiftungsvorstandes und des Anlageausschusses vor und 
führt ihre Beschlüsse aus. 

(2) Das geschäftsführende Vorstandsmitglied ist für die 
ordnungsgemäße Protokollierung der Beschlüsse der Gremi
en und die erforderliche Dokumentation der Geschäftsvorfäl
le verantwortlich. 

(3) Das geschäftsführende Vorstandsmitglied wird bei Ver
hinderung durch das vorsitzführende Mitglied vertreten. 

§7
 
Vorsitz, Entschädigung
 

(1) Der Stiftungsvorstand wählt mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder das vorsitzführende und ein dieses vertretendes 
Mitglied. Das geschäftsführende Vorstandsmitglied kann da
für nicht gewählt werden. 

(2) Die Tätigkeit der Mitglieder des Stiftungsvorstandes ist 
ehrenamtlich; § 5 Abs. 4 bleibt unberührt. Sie erhalten eine 
Aufwandsentschädigung, deren Höhe das Kollegium des 
Nordelbischen Kirchenamtes festsetzt. Die persönlichen Aus
lagen werden nach Maßgabe des Reisekostenrechts erstattet. 

(3) Für das nebenamtlich tätige geschäftsführende Vor
standsmitglied gilt Abs. 2 S. 2 und 3 entsprechend. 

§8 
Anlageausschuß 

Der Stiftungsvorstand bildet für die Dauer seiner Amtszeit 
aus seiner Mitte einen Anlageausschuß, dem zwei Vorstands
mitglieder und das geschäftsführende Vorstandsmitglied an
gehören. Der Stiftungsvorstand kann in den Anlageausschuß 
bis zu zwei weitere, ihm nicht angehörende sachkundige Per
sonen berufen. § 7 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§9 
Sitzungen 

(1) Die Sitzungen der Gremien finden nach Bedarf statt. die 
des Stiftungsvorstandes jedoch mindestens vierteljährlich. 
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Auf Wunsch des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds 
oder jeweils zweier Mitglieder der Gremien muß unverzüg
lich eine Sitzung einberufen werden. 

(2) Die Gremien sind beschlußfähig, wenn mehr als die 
Hälfte ihrer Mitglieder anwesend sind. Sie entscheiden mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen; in Eilfällen kann 
eine schriftliche oder fernmündliche Abstimmung erfolgen. 

§ 10
 
Wirtschaftsplan und Jahresrechnung
 

(l) Der Wirtschaftsplan enthält alle voraussichtlichen Ein
nahmen und Ausgaben; die Ansätze sind angemessen zu er
läutern. Der Wirtschaftsplan ist der Aufsicht vor Beginn des 
Jahres zur Kenntnis vorzulegen, für das er beschlossen wor
den ist. 

(2) Die Jahresrechnung ist innerhalb von drei Monaten nach 
Ende des Haushaltsjahres zu erstellen und der Aufsicht vor
zulegen. Der Jahresrechnung ist ein Bericht über die Entwick
lung der Stiftung, die Anlagepolitik und der erzielten Rendite 
mit Bildung einer Gesamtrendite beizufügen. 

§11 
Aufsicht 

(1) Die Aufsicht führt ein Ausschuß, den die Kirchenleitung 
beruft. Der Ausschuß besteht aus 

a) einem Mitglied der Kirchenleitung 
b) einem Mitglied des Hauptausschusses und 
c) einem Mitglied des Kollegiums des Nordelbischen Kirchen
amtes. 

Der Hauptausschuß und das Kollegium des Nordelbischen 
Kirchenamtes schlagen aus ihrer Mitte die von der Kirchenlei
tung zu berufenden Mitglieder vor. Die Mitglieder dieses 
Ausschusses dürfen nicht Gremien von Kreditinstituten ange
hören. Der Ausschuß führt die Rechtsaufsicht über die Stif
tung nach Maßgabe dieser Satzung. Er bedient sich zur Wahr
nehmung seiner Aufsichtsfunktionen des Mitglieds des Kol
legiums des Nordelbischen Kirchenamtes. Er wählt mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder das vorsitzführende und ein die
ses vertretendes Mitglied. Die Mitglieder zu Satz 1 Buchst. a) 
und b) werden für die Dauer der Zugehörigkeit zu den Gre
mien berufen. 

(2) Der Ausschuß kann sich jederzeit über die Angelegen
heiten der Stiftung unterrichten, an Ort und Stelle prüfen, 
schriftliche Berichte anfordern sowie Beschlüsse und Sit
zungsniederschriften einsehen. Der Ausschuß kann den Stif
tungsvorstand jederzeit zu einer außerordentlichen Sitzung 
einberufen. 

(3) Der Ausschuß hat insbesondere die Beachtung der An
lagegrundsätze zu überwachen. Werden die in den Anlage
grundsätzen festgelegten Obergrenzen für Anlagen über
schritten, kann der Ausschuß weitere Anlagen in dieser Form 
untersagen. Er kann verlangen, daß die Anlagegrundsätze ei
ner geänderten Entwicklung angepaßt werden. 

§ 12 
Satzungsänderung 

Satzungsänderungen beschließt die Kirchenleitung. Der 
Stiftungsvorstand kann Vorschläge machen. 

§ 13 
Übergangsvorschrift 

Die Berufungen der bisherigen Mitglieder des Stiftungsvor
standes und des Anlageausschusses sowie die Bestellung des 

Geschäftsführers gelten mit dem Tage des Inkrafttretens die
ser Satzung als erloschen. Sie führen jedoch ihre Tätigkeit bis 
zum ersten Zusammentritt des nach dieser Satzung gebilde
ten Stiftungsvorstandes fort. 

§ 14 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Februar 1996 in Kraft. Zum glei
chen Zeitpunkt tritt die Satzung in der Fassung vom 7./8. De
zember 1987 (GVOBl. 1988, S. 26) außer Kraft. 

Verwaltungssatzung
 
Ev.-Luth. Kirchenkreis Neumünster
 

Die nachstehend bekanntgemachte Satzung für das Ver
waltungsamt des Ev.-Luth. Kirchenkreises Neumünster (Ver
waltungssatzung) ist mit Schreiben vom 7. Dezember 1995, 
Az.: 10 KKr Neumünster - R 2, durch das Nordelbische Kir
chenamt kirchenaufsichtlieh genehmigt worden. 

Kiel, 11. Dezember 1995 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrag 

Görlitz 

Az.: 10 KKr Neumünster - R 2 

* 

Satzung für das Verwaltungsamt
 
des Ev.-Luth. Kirchenkreises Neumünster
 

(Verwaltungssatzung) vom 20. November 1995
 

§ 1
 
Rechtsnatur. Name, Sitz
 

(1) Das Verwaltungsamt ist eine Einrichtung des Ev.-Luth. 
Kirchenkreises Neumünster nach Art. 25 und Art. 30, Abs. 1 
c) in Verbindung mit Art. 58 der Verfassung der NEK. 

(2) Das Verwaltungsamt hat seinen Dienstsitz in Neurnün
ster. Es führt die Bezeichnung .Ev-Luth. Kirchenkreis Neu
münster - Verwaltungsamt - ". 

§2 
Mitgliedschaft 

(1) Der Kirchenkreis Neumünster mit seinen Einrichtungen, 
Diensten und Werken ist Mitglied des Verwaltungsamtes. 

Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände mit ih
ren Einrichtungen, Diensten und Werken können Mitglied 
des Verwaltungsamtes werden. Die Mitglieder können die 
Dienstleistungen im Sinne dieser Satzung in Anspruch neh
men. 

(2) Eine Kirchengemeinde, ein Kirchengemeindeverband 
erwirbt die Mitgliedschaft durch Beschluß des zuständigen 
Gremiums. 

Der Beginn der Mitgliedschaft und der Umfang der übertra
genen Aufgaben sind mit Zustimmung des Kirchenkreisvor
standes festzulegen. Die Übergabe der Geschäfte wird in einer 
gemeinsam zu unterzeichnenden Niederschrift festgestellt. 
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(3) Der Geschäftsbetrieb wird nach einer durch den Kir
chenkreisvorstand zu erlassenden Geschäftsordnung abge
wickelt. 

§11 
Gliederung des Verwaltungsamtes 

(1) Das Verwaltungsamt ist in Abteilungen gegliedert. 

(2) Einzelheiten über die Aufgaben und Befugnisse der je
weiligen Stelle sowie ihre organisatorische Einordnung im 
Verwaltungsamt sind in den vom Kirchenkreisvorstand be
schlossenen Organisatonsgrundlagen festgelegt. 

§ 12
 
Personal des Verwaltungsamtes
 

(1) Anstellungskörperschaft für die Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen des Verwaltungsamtes ist der Kirchenkreis. 

(2) Der Umfang der personellen Besetzung des Verwaltung
samtes ist in dem von der Kirchen kreissynode beschlossenen 
Stellenplan festgelegt. 

(3) Die Entscheidung über grundlegende Personalangele
genheiten wie Anstellung, Ernennung, 

Eingruppierung, Versetzung, Entlassung und Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses trifft im Rahmen des Haushalts- und 
Stellenplans 

a) für die Beamten und Beamtinnen sowie die Angestellten 
ab Vergütungsgruppe Vb der Kirchenkreisvorstand. 

b) für die Angestellten bis Vergütungsgruppe Vc sowie die 
Arbeiter und Arbeiterinnen der Verwaltungsleiter oder die 
Verwaltungsleiterin. 

(4) Die laufenden Personalangelegenheiten entscheidet der 
Verwaltungsleiter oder die Verwaltungsleiterin für alle seiner 
bzw. ihrer Aufsicht unterstellten Mitarbeiter und Mitarbeite
rinnen. 

§ 13
 
Finanzierung und Haushaltsplan
 

(1) Die Kosten des Verwaltungsamtes werden im Haushalt 
des Kirchenkreises entsprechend der Haushaltssystematik 
veranschlagt und durch die Kirchenkreissynode beschlossen. 

(2) Die Deckung der Kosten des Verwaltungsamtes wird 
durch die jeweils gültige Finanzsatzung des Kirchenkreises 
geregelt. 

(3) Die Kostenbeteiligungen für die Erledigung besonderer 
Aufgaben, die dem Verwaltungsamt 

übertragen werden, werden durch den Kirchenkreisvor
stand festgesetzt. 

§ 14
 
Vermögen des Verwaltungsamtes
 

(1) Das Vermögen des Verwaltungsamtes ist gemeinschaft
liches Vermögen der Mitglieder. Es soll durch angemessene 
Abschreibungen ergänzt werden. 

(2) Scheidet ein Mitglied aus, so hat es keinen Anspruch auf 
Abfindung aus dem vorhandenen Vermögen nach Abs.1. 

(3) Bei Auflösung des Verwaltungsamtes wird das vorhan
dene Vermögen unter den Mitgliedern nach dem Umlage
schlüssei verteilt. 

§ 15 
Siegelführung 

Der Kirchenkreis überträgt dem Verwaltungsamt die Sie
gelberechtigung nach den Bestimmungen 

des Kirchengesetzes über das Siegelwesen und der Rechts
verordnung über das Siegelwesen. 

§ 16 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt nach dem Tage ihrer Veröffentlichung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt 

der Nordelbischen Evangelischen-Lutherischen Kirche in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des Propsteirentamtes 
Neumünster in der Fassung vom 24.6.1974 (GVOBL 1974 S. 
156) außer Kraft. 

Freigabe von EDV-Programmen
 
GEKA - ein autonomes Gemeindekassen-Programm
 

im Finanzwesen/Kirche
 

Kiel, den 6. Dezember 1995 

Das EDV-Programm GEKA wurde am 05.12.1989 für die 
Anwendung in der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche freigegeben (S. 97 GVOBL 1990). Am 21.05.1991 wurde 
die Freigabe dahingehend eingeschränkt, daß das Programm 
für Rentämter, Kirchengemeindeverbände, Kirchenkreise 
und Kirchenkreisverbände nicht geeignet ist (S. 206 GVOBl. 
1991). 

Diese Einschränkung wird aufgehoben, weil Mängel besei
tigt wurden und grundsätzlich die Verantwortung für den 
Einsatz von freigegebenen EDV-Verfahren bei dem Anwen
der liegt. Das Nordelbische Kirchenamt weist allerdings dar
auf hin, daß GEKA für Kirchengemeinden entwickelt wurde 
und der Leistungsumfang entsprechend ist. 

Weitere Auskünfte erteilt Pastor Helmut Brauer, Bruchweg 
14,23560 Lübeck, Tel. 0451 I 801277. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage 

Dr. Pomrehn 

Az.: 0551-31 - R IV 



Nr. 1 GVOBI. 1996 Seite 9 

Pfarrstellenausschreibung 
In der Kirchengemeinde Broder Hinrick in Hamburg-Lan

genhorn im Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Nord - ist die 
1. Pfarrstelle vakant und zum 01. Mai 1996 mit einem Pastor 
oder einer Pastorin oder einem Pastoren-Ehepaar in einem je
weils eingeschränkten Dienstverhältnis (50 %) zu besetzen. 
Die Besetzung erfolgt durch bischöfliche Ernennung. 

Unsere Gemeinde liegt i.möstlichen Teil Langenhorns in ei
nem ehemals ländlichen Gebiet mit einer vor 75 Jahren ent
standenen Arbeitersiedlung und hat heute eine unterschiedli
che Sozialstruktur. Sie umfaßt ca. 3000 Gemeindemitglieder. 
Ein geräumiges Pastorat liegt auf dem Kirchengrundstück ne
ben der Kirche und dem Gemeindehaus. In der Nähe befin
den sich alle Schulformen sowie eine Bus- und U-Bahnstation. 

Die Konzeption der Gemeinde ist volkskirchlich und seel
sorgerlieh ausgerichtet. Die neue Pastorin/ der neue Pastor 
findet bei uns eine lebhafte und engagierte Gemeinde mit ei
nem entsprechenden Kirchenvorstand und eine große Zahl 
neben- und ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Ihr /Ihm wird ein Team aus 1 Pastorin (50 %), 1 Diakon, 1 Kü
ster (50 %), 2 Teilzeitkräften im Büro und Honorarkräften für 
die Kirchenmusik zur Seite stehen. Es gibt eine Anzahl von 
Kreisen und Gruppen, die von Krabbelkindern bis zu den Se
nioren reichen sowie starke Konfirmandenjahrgänge. Neben 
den Gottesdiensten in der bewährten agendarischen Form fei
ern wir in anderer Weise Gottesdienste für Familien, Schulan
fänger, im Freien, Gottesdienste mit besonderen Themen 
u.v.a.m. Über die Gemeindegrenzen hinaus wirksam sind die 
Seelsorgegruppen für Einsame und Sterbende, die von der Pa
storin begleitet werden. Den Höhepunkt des Jahres bringt im 
Herbst unser Basar, bei dem rund 300 Helferinnen und Helfer 
zusammenarbeiten. 

Wir wünschen uns eine Pastorin/einen Pastor oder ein Pa
storen-Ehepaar mit Gemeindeerfahrung, die/ der bereit 
ist/ sind, langfristig mit der Gemeinde zu leben, die geistliche 
Verantwortung für das Ganze der Gemeinde zu übernehmen 
und dabei unterschiedliche Menschen und Meinungen mit 
auf den Weg zu nehmen. Wichtig ist für uns auch die kollegia
le Zusammenarbeit mit allen Mitarabeiterinnen und Mitarbei
tern sowie die Unterstützung und Fortbildung der Ehrenamt
lichen. Die vorhandene Arbeit soll fortgeführt werden, doch 
sind neue Impulse und eigene Akzente erwünscht. Ein neu zu 
belebender Schwerpunkt ist die Arbeit mit Kindern und jun
gen Familien. Zunehmende Bedeutung wird auch die Zusam
menarbeit mit den anderen Langenhorner Gemeinden gewin
nen, wie sie bereits mit der Jugendarbeit begonnen hat. 

Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an die Frau Bischöfin für den Spren
gel Hamburg über die Frau Pröpstin des Kirchenkreises Alt
Hamburg - Bezirk Nord -, Neue Burg 1, 20457 Hamburg. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Frau Pröpstin Dr. Gelder, Tel. 040/3689 
272, Frau Pastorin Dethloff-Schimmer, Harrtmannsau 2, 
22417 Harnburg. Tel. 040/520 42 81, und Herr Klaus Bocklitz 
(stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands), Götz
berger Weg 102, 22417 Harnburg. Tel. 040/537 0213. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Broder Hinrick Hamburg-Langenhorn (l) - P UP 2 

Stellenausschreibungen 

Die Ev.-Luth. Kreuzkirche in Hamburg-Barmbek sucht 
zum nächstmöglichen Termin eine 

Sozialpädagoginleinen Sozialpädagogen 
oder eine Diakoninleinen Diakon 

für eine volle Stelle für die offene Kinder- und Jugendarbeit. 

Sie haben schon Berufserfahrung in einem entsprechenden 
Arbeitsfeld und kennen die üblichen Arbeitszeiten in der Ju
gendarbeit. Sie haben (immer noch) Lust, direkt mit den Kin
dern und Jugendlichen zu arbeiten. Sie können Ihren Arbeits
platz selbständig organisieren, Ihre Arbeit eigenverantwort
lich einteilen und Sie sind Mitglied der Kirche ... dann wären 
sie die Wunschkandidatin/der Wunschkandidat für unsere 
kleine Einrichtung. Zwei Honorarkräfte werden Ihnen in der 
Arbeit zur Seite stehen. Der Kirchenvorstand, die Pastoren, 
aber auch das zuständige Jugendamt werden versuchen, Sie 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. 

Ein eigenes Büro steht zur Verfügung. 

Bewerbungen sind zu richten an den Kirchenvorstand der 
Kreuzkirche zu Barmbek, Wohldorfer Straße 30 b. 22081 
Hamburg. 

Auskünfte erteilt Pastor Hans-Christiart [aacks. Tel. 040/29 
7685. 
Az.: 30 - Kreuzkirche Barmbek - E 2 

* 

Die Johannes-Kirchengemeinde in Hamburg-Rissen sucht 
zum nächstmöglichen Termin 

eine Diakonin/einen Diakon 

für eine volle Stelle (38,5 Stunden/Woche) mit einem Schwer
punkt in der Arbeit mit Kindern. 

Das Arbeitsfeld: 

- Betreuung von sechs Jungschargruppen, Begleitung und 
Fortbildung der ehrenamtlichen jugendlichen Gruppenlei
terinnen und Gruppenleiter 

- Mitarbeit im Kindergottesdienstteam, Vorbereitung und 
Mitgestaltung von Familiengottesdiensten, Festen, Famili
ennachmittagen, Freizeiten 

- Leitung der Kinderchöre (wäre wünschenswert) 

- Entwicklung von generationsübergreifenden gemeinde
pädagogischen Projekten, Vernetzung der Arbeit auch hin 
zum Kindergarten, zur Jugendarbeit, zu den Seniorenkrei
sen 

- Zusammenarbeit mit drei Pastoren, Kirchenmusiker und 
der Mitarbeiterin in der Seniorenarbeit 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die sowohl selbstverant
wortlich religionspädagogisch arbeiten kann als auch kreative 
Zusammenarbeit im Team schätzt. Eine musikalische Bega
bung wäre sehr vorteilhaft. 
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Wir sind eine vielseitige, lebendige Gemeinde, die Traditio
nen bewahrt und doch neuen Projekten gegenüber aufge
schlossen ist. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK. 

Bewerbungen sind zu richten an den Kirchenvorstand der 
[ohannes-Kirchengemeinde, Frau H. Wandschneider, 
Raalandsweg 5, 22559 Hamburg. 

Auskünfte erteilen Frau H. Wandschneider. Tel. 040/81 38 
97, und Pastor A. Wandtke-Grohmann, Tel. 040/816544. 

Az.: 30 - Johannes-Kirchengemeinde - E 2 

Das Jugend-Team-Projekt Hamburg-Hamm sucht zum 1. 
April 1996 oder früher für eine volle und eine Dreiviertel-Stel
le 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit diakonischer oder 
sozial-/religionspädagogischer Ausbildung. 

Beide Stellen sind für die Dauer von fünf Jahren zu beset
zen. 

Wir suchen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, denen Spaß an 
der Arbeit, Teamgeist, kreative und eigenverantwortliche Ge
staltung mit jungen Menschen wichtig sind. 

Das Projekt bietet für Sie die Möglichkeit, im Team eine ge
meinsame kirchliche Jugendarbeit in der Region Hamm (im 
Bereich Dreifaltigkeitsgemeinde und der Ev.-Luth. Paulusge
meinde) aufzubauen und zu gestalten. 

Die Arbeit mit Kindern ab dem 10. Lebensjahr, die Beglei
tung der Konfirmandenarbeit. gruppenbezogene und halbof
fene Jugendarbeit, Projekte, Freizeiten und Jugendgottesdien
ste sind Arbeitsbereiche. die auszubauen und neu zu gestalten 
sind. Zur Grundlage des Konzepts gehört die Begleitung des 
Teams von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern der Kinder- und Jugendarbeit. 

Die Arbeit des Projektes findet schwerpunktmäßig in den 
umfangreichen und gut ausgestatteten Jugendräumen der 
Dreifaltigkeitsgemeinde statt. 

Von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern wird neben der ge
nannten fachlichen Qualifikation eine lebendige und positive 
Einstellung zum christlichen Glauben erwartet. Die Mitglied
schaft in der Ev.-Luth. Kirche ist Voraussetzung. 

Bei der Wohnungssuche sind wir gern behilflich. 

Anstellungsträgerin ist die Ev.-Luth. Paulusgemeinde 
(Dienstaufsicht). Die Fachaufsicht liegt beim gemeinsamen 
Projekt-Ausschuß der Kirchenvorstände beider Gemeinden. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK (entspricht 
BAT). 

Bewerbungen sind zu richten an den JTP-Ausschuß, Ev.
Luth. Paulusgemeinde, Caspar-Voght-Str. 57, 20535 Harn
burg. 

Auskünfte erteilen Pastor Dr. Matthias Lobe (Paulusge
meinde), Tel. 040/21 49 07, und Pastor Reinhard Stender 
(Dreifaltigkeitsgemeinde), Tel. 040/21 2342. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 30 - Paulusgemeinde - E 2 

Personalnachrichten 

Die Zweite Theologische Prüfung 
im Herbst 1995 haben bestanden: 

Dr. Bernd Andresen. Claudia Brüning, Claudia Bruweleit, 
Peter Rainer Carls, Arne Cerundt, Detlef Görrig, Frank Gott
schalk, Dr. Ingo Habenicht. Dr. Bernd-Michael Haese. Rei
mund Hapke, Matthias Hieber, Dr. Bertold Höcker, Bernd
Holger [anssen, Torstert Krause, Dr. Wolfgang Lau, Thomas 
Levsen, Gunda Männel-Kaul. Thomas Merfert, Birke Müller, 
Eike Nikolaides, Julia Rabel. Ute Reckzeh. Kerstin Schaack, 
Werner Schiewek, Frank Schnoor, Andreas Theurich, Volker 
Thiedemann, Ulrich Thornas, Eberhard von der Heyde und 
Petra Wittulsky. 

Vorsitzender der Prüfungskommission war Bischof Dr. 
Knuth. 

Ordiniert 

Am 10. Dezember 1995 der Vikar Dr. Bernd Andresen.
 
Am 03.12.1995 die Vikarin Claudia Brüning. geb. Pegel.
 
Am 3. Dezember 1995 die Vikarin Claudia Bruweleit.
 
Am 10. Dezember 1995 der Vikar Frank Gottschalk.
 
Am 10.12.1995 der Vikar Dr. Ingo Habenicht.
 
Am 10.12.1995 der Vikar Dr. Bernd-Michael Haese.
 
Am 10. Dezember 1995 der Vikar Matthias-Rudolf Hieber.
 
Am 10. Dezember 1995 der Vikar Dr. Bertold Höcker.
 
Am 10. Dezember 1995 der Vikar Bernd-Holger [anssen.
 
Am 10. Dezember 1995 der Vikar Torsten Krause.
 

Am 4. Juni 1995 wurde die Vikarin Kirstin Kristoffersen. geb.
 
Hahnkamp. ordiniert.
 

- Die Redaktion entschuldigt sich bei Frau Kristoffersen. de

ren Name versehentlich unter der Rubrik - verstorben - in der
 
Dezemberausgabe des GVOBl gedruckt worden war 

Am 10. Dezember 1995 der Vikar Dr. Wolfgang Lau.
 
Am 10. Dezember 1995 der Theologe Niels-Peter Mahler.
 
Am 10. Dezember 1995 die Vikarin Gunda Männel-Kaul,
 
geb.Männel.
 
Am 3. Dezember 1995 der Vikar Thomas Merfert.
 
Am 10. Dezember 1995 die Vikarin Birke Müller.
 
Am 10. Dezember 1995 die Vikarin [ulia Rabel.
 
Am 10.12.1995 die Vikarin Ute Reckzeh.
 
Am 10. Dezember 1995 der Vikar Werner Schiewek.
 
Am 10. Dezember 1995 der Vikar Andreas Theurich.
 
Am 10. Dezember 1995 der Vikar Volker Thiedemann.
 
Am 10. Dezember 1995 der Vikar Ulrich Thomas.
 
Am 10. Dezember 1995 die Vikarin Petra Wittulsky, geb. Ma

litz.
 

Ernannt 

Mit Wirkung vom 01.12.1995 der Pastor z. A. Michael 
Friesicke-Öhler, z. Zt. in Eggebek, bei gleichzeitiger 
Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf 
Lebenszeit zur Nordelbischen Ev-Luth. Kirche zum 
Pastor der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Eggebek
[orl mit dem Dienstsitz in Eggebek, Kirchenkreis Flcns
burg. 

Mit Wirkung vom 01.12.1995 der Pastor z. A. Karsten Fritsche, 
zur Zeit in Klcinjörl, bei gleichzeitiger Begründung eines 
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Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebenszeit zur Nordel
bischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 2. Pfarrstelle der 
Kirchengemeinde Eggebek-Jörl mit dem Dienstsitz in 
Kleinjörl, Kirchenkreis Flensburg. 

Mit Wirkung vom 01.12.1995 die Pastorin z. A. Heidi Kell, zur 
Zeit in Tangstedt, bei gleichzeitiger Begründung eines 
Dienstverhältnisses als Pastorin auf Lebenszeit zur Nor
delbischen Ev.-Luth. Kirche zur Pastorin der 1. Pfarrstelle 
der Kirchengemeinde Tangstedt. Kirchenkreis Stormarn
Bezirk Ahrensburg -. 

Mit Wirkung vom 7. Dezember 1995 der Angestellte Stefan 
Kiefer unter Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis 
auf Lebenszeit zum Kircheninspektor beim Nordelbi
schen Kirchenamt in Kiel. 

Mit Wirkung vom 7. Dezember 1995 der Angestellte Torsten 
Pries unter Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis auf 
Lebenszeit zum Kircheninspektor beim Nordelbischen 
Kirchenamt in Kiel. 

Vom Bundesministerium der Verteidigung mit Wirkung vom 
01.11.1995 auf die Dauer von 6 Jahren der Pastor Wolfgang 
Speck, zuletzt in Hamburg-Lokstedt. unter Berufung in 
das Bundesbeamtenverhältnis auf Zeit zum Militärpfarrer 
für den Dienstposten des Evangelischen Standortpfarrers 
Appen. 

Bestätigt 

Mit Wirkung vom 16.12.1995 die Wahl des Pastors z. A. Anas 
Hamami, zur Zeit in Norderstedt, bei gleichzeitiger 
Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf 
Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum 
Pastor der 2. Pfarrstelle der Paul-Cerhardt-Kirchenge
meinde Norderstedt, Kirchenkreis Niendorf. 

Mit Wirkung vom 1. Dezember 1995 die Wahl der Pastorin z. 
A. Christina Henke, zur Zeit in Harnburg-Sasel, bei 
gleichzeitiger Begründung eines Dienstverhältnisses als 
Pastorin auf Lebenszeit zur Nordelbischen Ev-Luth. 
Kirche zur Pastorin der 2. Pfarrstelle der Vicelin-Kirchen
gemeinde Sasel, Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Bramfeld
Volks dorf -. 

Mit Wirkung vom 01.12.1995 die Wahl der Pastorin z. A. 
Ulrike Koertge, zur Zeit in Bargteheide, bei gleichzeitiger 
Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastorin auf 
Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur Pasto
rin der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Bargteheide, 
Kirchenkreis Storrnarn - Bezirk Ahrensburg -. 

Mit Wirkung vom 1. April 1996 die Wahl des Pastors z. A. 
Thomas Lienau-Becker, zur Zeit in Hamburg-Wilhelms
burg. bei gleichzeitiger Begründung eines Dienstverhält
nisses als Pastor auf Lebenszeit (eingeschränktes Dienst
verhältnis - 50 % -) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
zum Pastor der 2. Pfarrstelle der Michaelis-Kirchenge
meinde Kiel, Kirchenkreis Kiel. 

Mit Wirkung vom 01. Dezember 1995 die Wahl der Pastorin 
lrmgard Nauck. bisher in Harnburg. im Rahmen eines 
eingeschränkten Dienstverhältnisses -50 % - zur Pastorin 
der 1. Pfarrstelle der St. Johannis-Kirchengemeinde Alto
na, Kirchenkreis Altona. 

Mit Wirkung vom 01.12.1995 die Wahl des Pastors Hans-Ge
org Pust, bisher in Kiel, zum Pastor der 2. Pfarrstelle der 
Bugenhagen-Kirchengemeinde Neumünster. Kirchen
kreis Neumünster. 

Mit Wirkung vom 16.01.1996 die Wahl des Pastors Christopli 
Sassenhagen. bisher in Dagebüll, zum Pastor der 3. 

Pfarrstelle der Kirchengemeinde Kappeln, Kirchenkreis 
Angeln. 

Mit Wirkung vom 01.12.1995 die Wahl der Pastorin z. A. 
Andrea Simowski, zur Zeit in Harnburg-Bramfeld. bei 
gleichzeitiger Begründung eins Dienstverhältnisses als 
Pastorin auf Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche zur Pastorin der 3. Pfarrstelle der Oster-Kirchenge
meinde Bramfeld. Kirchenkreis Storrnarn - Bezirk Bram
feld- Volks dorf -r-, 

Mit Wirkung vom 01. Januar 1996 die vom Vorstand der 
Nordelbischen Bibelgesellschaften e.V., Schleswig, erfolg
te Berufung des Pastors Karsten Winter, bisher in SÜ
derbrarup, für das Amt eines theologischen Referenten der 
Nordelbischen Bibelgesellschaften e.V. in einem einge
schränkten Dienstverhältnis (50 sn bei gleichzeitiger 
Beurlaubung auf die Dauer von 5 Jahren. 

Mit Wirkung vom 16.12.1995 die Wahl der Pastorin Margit 
Wolf-Bartels, bisher in Harnburg. zur Pastorin der 2. 
Pfarrstelle der Christ-König-Kirchengemeinde Harnburg
Lokstedt, Kirchenkreis Niendorf. 

Am 03.12.1995 der Pastor Wolfgang Boten als Pastor in die 2. 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. [ohannes Schacht-Au
dort. Kirchenkreis Rendsburg. 

Am 03,12.1995 der Pastor Hans-Dieter Gesewsky als Pastor in 
die Pfarrstelle des Kirchenkreises Sudtondem für Mitar
beiterinnen- und Mitarbeiterqualifizierung. 

Eingeführt 

Am 19. November 1995 der Pastor Heiko [ahn als Pastor in die 
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Andreas in Harn
burg-Harvestehude, Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk 
Mitte -. 

Am 29.10.1995 der Pastor Bemd Lohse als Pastor in die 3. 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Poppenbüttel, Kirchen
kreis Stormarn - Bezirk Bramfeld-Volksdorf-. 

Ausgehändigt 

Am 13.12.]995 dem Militärpfarrer Wolfgang Speck die 
kirchliche Berufungsurkunde über die Übertragung der 2. 
Pfarrstelle (personaler Seelsorgebereich) der Kirchenge
meinde Appen, Kirchenkreis Pinneberg. 

Beauftragt 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 der Pastor Z.A. Dr. 
Bemd Andresen unter Begründung eines Dienstverhält
nisses auf Probe zur Nordelbischen Ev-Luth. Kirche mit 
der Verwaltung der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
Tornesch. Kirchenkreis Pinneberg. 

Mit Wirkung vom 01.01.1996 die Pastorin z. A. Claudia 
Brüning. geb. Pegel, unter Begründung eines Dienstver
hältnisses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth Kirche 
mit der Dienstleistung im Kirchenkreis Südtondem. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 die Pastorin z.A. 
Claudia Bruweleit unter Begründung eines Dienstverhält
nisses auf Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % 
-) zur Nordelbischen Ev-Luth. Kirche mit der Verwaltung 
der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Carding, Kirchen
kreis Eiderstedt (Regelung nach § 7 Abs. 1 des Teilbeschäf
tigungsgesetzes). 

Mit Wirkung vom 16. März 1996 der Pastor Z.A. Frank 
Gottschalk unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
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auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Dienstleistung im Kirchenkreis Lübeck. 

Mit Wirkung vom 16.12.1995 der Pastor z. A. Dr. Ingo 
Habenicht unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Verwaltung der 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
Schwarzenbek, Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg. 

Mit Wirkung vom 16.12.1995 der Pastor z. A. Dr. Bernd-Mi
chael Haese unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev-Luth. Kirche mit der 
Dienstleistung in der Christus-Gemeinde Kronshagen, 
Kirchenkreis Kiel. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 der Pastor z.A. 
Matthias-Rudolf Hieber unter Begründung eines Dienst
verhältnisses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche mit der Verwaltung der 1. Pfarrstelle der Kirchen
gemeinde Süsel, Kirchenkreis Eutin. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 der Pastor z.A. Dr. 
Bertold Höcker unter Begründung eines Dienstverhältnis
ses auf Probe zur Nordelbischen Ev-Luth. Kirche mit der 
Dienstleistung für das NEK-PEP-Projekt "Gottesdienst 
und Kirchenmusik". 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 bis 15. Juni 1996 der 
Pastor (Pastor im Probedienst) Bernd-Holger [anssen 
unter Begründung eines befristeten privatrechtliehen 
Dienstverhältnisses (Angestelltenverhältnis) zur Nordel
bischen Ev.-Luth. Kirche mit der Dienstleistung in der 
Kirchengemeinde Dreieinigkeitskirche Allermöhe-Reit
brook, Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Bergedorf -. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 der Pastor (Pastor im 
Probedienst) Torsten Krause unter Begründung eines 
eingeschränkten (75 %) privatrechtliehen Dienstverhält
nisses (Angestelltenverhältnis) zur Nordelbischen Ev.
Luth. Kirche mit der Dienstleistung im Kirchenkreis 
Herzogtum Lauenburg. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 die Pastorin z.A. 
Susanne Lau, geb. Brune, unter Begründung eines Dienst
verhältnisses auf Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis 
- 50 % -) zur Nordeibisehen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Verwaltung der Pfarrstelle der Kirchengemeinde Selent, 
Kirchenkreis Plön (Regelung nach § 7 Abs. 1 des Teilbe
schäftigungsgesetzes). 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 der Pastor z.A. Dr. 
Wolfgang Lau unter Begründung eines Dienstverhältnis
ses auf Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) 
zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung 
der Pfarrstelle der Kirchengemeinde Selent, Kirchenkreis 
Plön (Regelung nach § 7 Abs. 1 des Teilbeschäftigungsge
setzes). 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 bis 15. Juni 1997 die 
Pastorin (Pastorin im Probedienst) Gunda Mannel-Kaul, 
geb. Mannel, unter Begründung eines eingeschränkten (75 
%) befristeten privatrechtlichen Dienstverhältnisses (An
gestelltenverhaltnisl zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
mit der Dienstleistung in der Kirchengemeinde Farmsen. 
Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Wandsbek-Rahlstedt-. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 der Pastor Z.A. Thomas 
Merfert unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der Pfarrstelle der Kirchengemeinde Medelby, Kir
chenkreis Südtondern. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 die Pastorin Z.A. Birke 
Müller unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 

Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Dienst
leistung in de Kirchengemeinde Pries-Friedrichsort, Kir
chenkreis Kiel. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 der Pastor z.A. Heiko 
Naß unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 o/r -) zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 2. 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Garding, Kirchenkreis 
Eiderstedt (Regelung nach § 7 Abs. 1 des Teilbeschafti
gungsgesetzes). 

Mit Wirkung vom 1. Februar 1996 der Pastor z.A. Oliver Opitz, 
z.Zt. in Hamburg-Altona, im Rahmen seines Dienstver
hältnisses als Pastor auf Probe zur Nordelbischen Ev
Luth. Kirche mit der Dienstleistung in der Kirchengemein
de Krusendorf, Kirchenkreis Eckernförde (Auftragsände
rung). 

Mit Wirkung vom 1. April 1996 die Pastorin z.A. Susanne 
Peters, geb. Franke, unter Begründung eines Dienstver
hältnisses auf Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis 
50 o/c -) zur Nordeibisehen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Dienstleistung im Kirchenkreis Blankenese. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 bis 15. Juni 1999 die 
Pastorin (Pastorin im Probedienst) Julia Rabel unter 
Begründung eines befristeten privatrechtliehen Dienstver
hältnisses (Angestelltenverhältnis) zur Nordeibisehen Ev.
Luth. Kirche mit der Dienstleistung in der Kirchengemein
de St. Georg, Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Mitte-. 

Mit Wirkung vom 01.01.1996 die Pastorin z. A. Ute Reckzeh 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe 
(eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) zur NordeIbi
sehen Ev.-Luth. Kirche mit der Dienstleistung im Kirchen
kreis Rantzau. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 die Pastorin (Pastorin 
im Probedienst) Kirsten Ruwoldt im Rahmen eines 
eingeschränkten (50 %) privatrechtliehen Dienstverhält
nisses (Angestelltenverhaltnis) zur Nordelbischen Ev.
Luth. Kirche mit der Dienstleistung im Kirchenkreis 
Pinneberg. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 der Pastor z.A. Werner 
Schiewek unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordeibisehen Ev-Luth. Kirche mit der Dienst
leistung in der Martin Luther King-Kirchengemeinde 
Steilshoop, Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Bramfeld
Volksdorf -. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 der Pastor Z.A. Andreas 
Theurich unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordeibisehen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der 4. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Preetz, 
Kirchenkreis Plön. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 der Pastor z.A. Volker 
Thiedemann unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) zur 
Nordelbischen Ev-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 2. 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Stephan in Wandsbek
Gartenstadt, Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Wandsbek
Rahlstedt -. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 der Pastor z.A. Ulrich 
Thomas unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordeibisehen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Martinus
Eppendorf. Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Nord-. 

Mit Wirkung vom 01.01.1996 die Pastorin z. A. Maren 
Wichern-Einfeldt, geb. Wiehern, zur Zeit in Hamburg
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Niendorf, im Rahmen ihres eingeschränkten (50 %) Übernommen 
Dienstverhältnisses als Pastorin auf Probe zur Nordelbi Mit Wirkung vom 1. Januar 1996 die Theologin Margarita
sehen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der Pfarrstelle Medina als Pastorin Z.A. in ein Dienstverhältnis auf Probe 
des Kirchenkreises Herzogtum Lauenburg für das Frauen zur Nordelbischen Ev-Luth, Kirche bei gleichzeitiger
werk. Beurlaubung für den Dienst bei der VELKD. 

Mit Wirkung vom 16. Dezember 1995 die Pastorin z.A. Pet ra 
Wittulsky, geh Malitz, unter Begründung eines Dienstver
hältnisses auf Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis 

In den Ruhestand versetzt50 o/e -) zur Nordeibisehen Ev-Luth. Kirche mit der 
Verwaltung der Pfarrstelle der Kirchgemeinde Ziethen. Mit Wirkung vom 1. Januar 1996 die Pastorin Maren Brückner 

in Emmelsbüll. 

Freigestellt Mit Wirkung vom 1. April 1996 der Pastor Paul Hoppe in 
Braderup.

Mit Wirkung vom 01.11.1995 auf die Dauer von 6 Jahren der 
Mit Wirkung vom 1. Januar 1996 der Pastor i. W. Horst [essen,Pastor Wolfgang Speck, zuletzt in Hamburg-Lokstedt, für 

den hauptamtlichen Dienst in der Militärseelsorge. Mit Wirkung vom 1. Januar 1996 der Pastor Hartrnut Walter, 
zuletzt im Kirchenkreis Altona. 

Übertragen Mit Wirkung vom 1. Juni 1996 der Pastor Hartrnut Winde in 
Hamburg-St. Pauli. 

Mit Wirkung vom 01.12.1995 dem Militärpfarrer Wolfgang 
Speck, Evangelischer Standortpfarrer Appen, die 2. Pfarr
stelle (personaler Seelsorgebereich) der Kirchengemeinde 
Appen, Kirchenkreis Pinneberg. 

t
 
Verstorben im Ruhestand 

Pastor i.R. 

Rudolf Grieger 
geboren am 18. Oktober 1912 in Cunnersdorf 

gestorben am 06. November 1995 in Eutin 

Der Verstorbene wurde am 11. August 1939 in 
Breslau ordiniert. 

Nach seiner Übernahme in den Dienst der Ev-Luth. 
Landeskirche Schleswig-Holsteins war er von 1945 
an Pastor in Heikendorf. Von 1958 an bis zu seinem 
Eintritt in den Ruhestand zum 01. November 1977 
war er Pastor der Kirchengemeinde Schlamersdorf. 

Die Nordeibisehe Ev-Luth. Kirche dankt Pastor 
Grieger. 

[esus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit schauen. 
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